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Reglement über die Integrationstätigkeit / 1. Lesung 
 
 
Sachverhalt 
 
A) Der Stadtrat hat anlässlich seiner Sitzungen vom 6. Februar und 14. Februar 2013 der Etablierung 

der Integrationsarbeit in der Stadt Wil zugestimmt und einen entsprechenden Bericht und Antrag 
verabschiedet. Das Stadtparlament hat dem Antrag des Stadtrats, welcher auf Etablierung der 
städtischen Integrationsarbeit ab 1. Januar 2014 lautete, an der Sitzung vom 23. Mai 2013 zuge-
stimmt. 

 
B) Der Stadtrat hat bereits anlässlich seiner Sitzung vom 3. April 2013 den Entwurf eines Reglements 

über die Integrationsarbeit in der Stadt Wil, welches ab 1. Januar 2014 gelten soll, in 1. Lesung be-
raten und das Departement Finanzen, Kultur und Verwaltung (FKV) beauftragt, die Integrations-
kommission zur Stellungnahme zu begrüssen. Die Integrationskommission hat sich an ihrer Sitzung 
vom 19. August 2013 mit dem Entwurf befasst. 

 
C) Das Reglement über die Integrationsarbeit wurde verabschiedet und vom Stadtrat auf den 1. Janu-

ar 2014 in Kraft gesetzt. 
 
 
Erwägungen 
 
1. Gemäss Art. 9 der vorläufigen Gemeindeordnung unterstehen allgemeinverbindliche Reglemente 

dem fakultativen Referendum. Das vom Stadtrat verabschiedete und in Kraft gesetzte Reglement 
über die Integrationsarbeit enthält allgemeinverbindliche Bestimmungen und ist daher in zwei Reg-
lemente aufzuteilen. Einerseits in ein Reglement mit Bestimmungen über die Ziele, Leitlinien und 
Grundsätze der städtischen Integrationspolitik sowie über Beiträge an integrationsfördernde Ver-
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anstaltungen und Projekte von Dritten (Reglement über die Integrationstätigkeit). Andererseits in 
ein Reglement, welches in Umsetzung des Integrationsleitbildes der Stadt Wil und des Reglements 
über die Integrationstätigkeit die Organisation und Aufgaben der Integrationskommission sowie 
der Fachstelle Integration und der Zusammenarbeit mit dem Kanton regelt (Reglement über die 
Organisation der Integrationstätigkeit).  
 

 Beide Reglemente liegen dem Stadtrat vor. Inhaltlich wurden keine wesentlichen Änderungen vor-
genommen. Lediglich Ausrichtungs- und Rückzahlungsbestimmungen wurden ergänzt. Formell ist 
das angepasste Reglement über die Integrationstätigkeit durch Stadtrat und Stadtparlament zu 
verabschieden und dem fakultativen Referendum zu unterstellen. 

 
2. Vor Verabschiedung eines entsprechenden Berichts und Antrags an das Stadtparlament sollen die 

Bevölkerung und die Parteien zur Vernehmlassung eingeladen werden. 
 
 
Beschluss 
 
1. Der Stadtrat stimmt dem Reglement über die Integrationstätigkeit in 1. Lesung zu.  
 
2. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, im Sinne der Erwägung ein Vernehmlassungsverfahren durchzu-

führen.  
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